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RS OGH 1979/11/15 13Os121/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1979

Norm

StGB §146 C

Rechtssatz

Bei betrügerisch herausgelockten Zahlungen (Vorauszahlungen) für (dann nur teilweise erbrachte) Werkleistungen

ergibt sich der strafrechtlich relevante Schaden aus der Di6erenz von geleisteter Zahlung und tatsächlichem (=

objektiven) Vermögenszuwachses des Betrogenen, nicht aber aus der Di6erenz von geleisteter Zahlung und den dem

Täter bei Erbringung der Leistung erwachsenen Kosten.
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